
Drucksachennummer:
0912/2021

Datum:Seite 1
15.10.2021

ÖFFENTLICHER
VORSCHLAG ZUR TAGESORDNUNG
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Betreff:
Vorschlag der CDU-Fraktion
hier: Barrierefreier Umbau von Haltestellen zum Nulltarif
Beratungsfolge:
03.11.2021 Ausschuss für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität

Beschlussvorschlag:
1. Bericht der Verwaltung
- Aktueller Sachstand 2022
- mögliche maximale Kapazitäten für weitere Umrüstungen auf Basis einer 100 prozentigen   
Kostenübernahme durch den VRR bis Ende 2024

2. Aussprache & Diskussion

3. Der Beschlussvorschlag erfolgt auf Basis der gelieferten Daten.

 Kurzfassung
entfällt.

Begründung
siehe Anlage.
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Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

sind nicht betroffen
x sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:
Neben einem niveaugleichen Einstieg, die ein Betreten von Bussen auf einer Ebene 
ermöglicht, wird auch die Nutzung des ÖPNV für sehbeeinträchtigte Personen 
verbessert.

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

x positive Auswirkungen (+)
keine Auswirkungen (o)
negative Auswirkungen (-)

Kurzerläuterung und ggf. Optimierungsmöglichkeiten:
Der Reiz zur Nutzung des ÖPNV’s würde erhöht. 
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Begründung:  
 

1. Begründung der Dringlichkeit: 
Am 03.12.2020 wurde RM Detlef Reinke telefonisch aus der Nachbarschaft auf 
Aktivitäten an der Fläche „Großer Kamp“ hingewiesen. Er fragte in der Sitzung 
des HFA unter TOP 8 Anfragen, was auf der Fläche geschehe oder geschehen 
solle. Die Verwaltung konnte ad hoc nicht antworten. 
 

Am Wochenende erhielt RM Detlef Reinke weitere Hinweise und Nachfragen. 
Danach sieht es so aus, als sei die Fläche für eine Bepflanzung vorbereitet. Um 
zu verhindern, dass Tatsachen geschaffen werden, ist die Dringlichkeit 
gegeben.  
 

2. Begründung in der Sache: 
Die Bezirksvertretung Hohenlimburg hat am 19.09.2018 mit großer Mehrheit 
folgnden Beschluss gefasst (12x Ja, 2x Nein): 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, die geplante Bepflanzung an der Straße 
„Großer Kamp“ nicht vorzunehmen. Die Bezirksvertretung Hohenlimburg es 
Planungsziel auf beiden Seiten der Straße „und empfiehlt dem Rat der Stadt 
Hagen, die Einleitung der notwendigen Bauleitplanverfahren zu beschließen.  
 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat am 05.11.2020 einen CDU-Antrag für 
Verfahrenseinleitungen „Großer Kamp“ beraten und wie folgt einstimmig 
beschlossen: 
 

Die Verwaltung wird beauftragt, diese Fläche „Großer Kamp“ in die Liste der 
Potentialfläche für die Fortentwicklung des Flächennutzungsplans mit 
aufzunehmen.  
 

Hierzu sagte die Verwaltung zu, den Flächennutzungsplan bereits parallel zur 
Entwicklung des Regionalplans zu erarbeiten. In der Stellungnahme der Stadt 
Hagen zum Entwurf des Regionalplans wurde die besagte Fläche als 
Wohnbaufläche angemeldet. 
 

Anmerkung: Die Fläche „Großer Kamp“ gehört zum Bebauungsplan 4/62 Halden 
aus dem Jahr 1970. Die Stadt Hagen hat die festgesetzten Ersatzmaßnahmen 
40 Jahre lang nicht umgesetzt. Anwohnerbeschwerden aus der Odenwaldstraße 
über den hohen Birkenbewuchs wurden erst nach politischen Beschlüssen 
Anfang 2018 berücksichtigt und ihnen abgeholfen.  

 

 
 
 
 
 
 

 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Ludwig, 
 

gemäß § 6 (1) der GeschO des Rates vom 08.05.2008 in der Fassung des 7. Nachtrages vom 21. 
April 2020 beantragen wir für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt-, Klimaschutz und Mobilität 

den oben genannten Tagesordnungspunkt. 

 

 

1. Bericht der Verwaltung 

 Aktueller Sachstand 2022 

 mögliche maximale Kapazitäten für weitere Umrüstungen auf Basis einer 100 

prozentigen Kostenübernahme durch den VRR bis Ende 2024 

2. Aussprache & Diskussion 

3. Der Beschlussvorschlag erfolgt auf Basis der gelieferten Daten. 

 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 8 Abs. 3 Personenbeförderungsgesetz besteht eigentlich die Pflicht bis zum 01.01.2022 
sämtliche Haltestellen barrierefrei umzubauen. Dieses Ziel wird in Hagen – wie in vielen 

Kommunen – bei weitem nicht vollständig erreicht. Einer der Gründe ist der kommunale 
Eigenanteil von fünf Prozent für den Umbau. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat deshalb die 

Initiative ergriffen und bietet nun allen Kommunen an, die jeweiligen Eigenanteile selbst zu 
übernehmen. Dadurch gibt es die Haltestellen theoretisch zum Nulltarif. 

 
Selbstverständlich anerkennen die Antragsteller, dass die Kapazitäten für Planung, Ausschreibung 

und Bau der Haltestellen der gewünschten Umsetzungsgeschwindigkeit weiterhin Grenzen setzen 
werden. Darüber betrachten die Antragsteller auch die Bewältigung der Flutfolgen als prioritäre 

Aufgabe. Dennoch sollte es gelingen, die bisher geplante Zahl von 32 umzubauenden Haltestellen 
im Jahr 2022 deutlich zu erhöhen. Die Antragsteller bitten deshalb um eine Einschätzung, um 

welchen Faktor sich die Geschwindigkeit bei der Umsetzung noch realistisch erhöhen ließe. 
Idealerweise werden bis Ende 2024 alle noch ausstehenden Haltestellen barrierefrei umgerüstet. 

 
Mit der Bitte um weitere Veranlassung und freundlichen Grüßen verbleiben 

  
 

 

 
Rainer Voigt 
Fraktionssprecher 

 

 

 
F.d.R.  Alexander M. Böhm 
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